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B€ratung und Beechlussfassung zur Prllfung der Förderfähigkeit von ObjektschuE-
maßnahmen gegen Hochwasser über die itodernbierungsrichtlinie oder üb€r direKe
Bezuschugsungen aus Landesmitteln

Sehr geehrter Hen Wolff,
die FraKion der Wählervereinigung Für Kobem€ondorf-DEckenach beantragt für die
kommende SiEung des Ortsgemginderates folgenden Punkt auf die Tagesordnung autu-
nenmen:

Beratung und Boschlussfaasung zur Pr{lfung der FördGrfähigkoit von ObJektschuts-
maßnahmen gegen Hochwas66r über die ilodernisiorungsrichtlinie oder über dircKe
Bezusehusgungen aus Landeamitteln
Hiezu schlagen wir folgenden Egggbugsyglsghlag vor:

Die Ortsgemeindeverwaltung wird beaufrragt, in Unterslützung durch die Verbandsge-
meindeve.waltung Verhandlungen mit der ADD bzw. dem Land Rheinland-Pfalz aufzu-
nehmen. Ziel ist eine Förderung von Hochwasser-ObjektschuEmaßnahmen über die
Staldtebausanierung (private Modemisierungen über die Modernisierungsrichtlinie) oder
eine direkte Bezuschussung aus Landesmitteln.

B€o.ünduns:
Die Wählervereinigung Ftir Kobern-Gondorf-Dreckenach hat bereits mehrfäch in den Bera-
tungen zur Städtebausanie.ung den passiven Hochwasserschuts bzw. Objektschuu thema-
tisiert.
Um den Erfolg der Städtebausanierung auf solide Basis zu stellen und langtristig auch ga-
rantieren zu können, sind Schädigungen der Gebäude durch Hochwasser soweit wie mög-
lich zu vermeiden. Eine Bezuschussung von Objektschutzmaßnahmen steht damit im direk-
ten inhaltlichen Zusammenhang zu den erheblichen Fördermitteln des Landes for die Städ-
tebausanierung.
Mit freundl


